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INFO - Blatt  
Unfallmeldung 
Bei Vorliegen eines Arbeitsunfalles im 
freiwilligen Feuerwehrdienst ist, sofern 
ärztliche Behandlung notwendig ist, 
grundsätzlich ein Durchgangsarzt auf-
zusuchen. Sofern es sich um eine Au-
gen- oder Ohrenverletzung handelt, ist 
zu einem Arzt der entsprechenden 
Fachrichtung zu gehen. Bei leichten 
Verletzungen, bei denen lediglich eine 
einmalige ärztliche Behandlung erfor-
derlich ist, keine Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt und keine Heilmittel verordnet wer-
den (z.B. kleine Schnitt- und Schürfwunden, Splitter/Dornen unter der Haut, leichte Prel-
lungen an Armen oder Beinen), ist eine Vorstellung beim Allgemeinmediziner, Kinder-
arzt ausreichend. 

Dem Arzt muss angegeben werden, dass die Feuerwehr–Unfallkasse der zuständige 
Kostenträger ist, z.B. durch die bei uns zu beziehende Versichertenkarte (siehe Abbil-
dung), damit auch eine ärztliche Meldung des Unfalles an die Feuerwehr–Unfallkasse 
erfolgt.  

Sofern die/der Verletzte ausdrücklich private Behandlung wünscht, ist dem Arzt nur die 
private Versicherung als Kostenträger anzugeben. Hierzu bitten wir jedoch unbedingt 
das Info-Blatt „Privatärztliche Behandlung“ zu beachten. 

Bei gesetzlich krankenversicherten Personen ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
bei der zuständigen Krankenkasse (nicht bei der Feuerwehr–Unfallkasse) einzureichen. 

Der Träger der Feuerwehr hat, sofern ärztliche Behandlung erforderlich wurde, in-
nerhalb von drei Tagen eine Unfallanzeige zu erstatten, die zusammen mit der Anlage 
hierzu vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen ist. Wir bitten darauf zu achten, 
dass die Unfallanzeige vom Träger der Feuerwehr unterzeichnet wird. Die Unterschrift 
des feuerwehrdienstlich Verantwortlichen, des Sicherheitsbeauftragten oder der/des 
Verletzten allein reicht nicht aus. 

Falls keine Unfallanzeige erstattet werden muss, d.h. kein Arzt aufgesucht wurde, ist 
der Unfall im Verbandbuch einzutragen. 

Bei tödlichen Unfällen oder bei Massenunfällen hat eine sofortige Benachrichtigung der 
Feuerwehr-Unfallkasse zu erfolgen. Dies kann telefonisch, per Fax oder E-Mail erfol-
gen. 




